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Rendsburg, 15.09.2011 

Sehr geehrte Frau Herold, sehr geehrter Herr Schmidt, 

Ich bedanke mich im Namen des Landeskulturverbandes (LKV) für die Möglichkeit, zu 
den beiden Entwürfen für ein neues Denkmalschutzgesetz für das Land Schleswig-
Holstein Stellung zu nehmen. 

Wir befürworten eindeutig den Entwurf vom 16. Dezember 2009 (Drucksache 17/88), da 
dieser dem ehemaligen Entwurf aus dem Jahre 2008 am nächsten kommt. 

Außerdem spricht sich der LKV für die Angleichung an die Denkmalschutzgesetze der 
anderen Bundesländer, und damit für die Ablösung des konstitutiven Verfahrens durch 
das deklatorische Verfahren aus. 

Im Entwurf vom 16.12.2009 (DrS 17/88) schlagen wir folgende Änderung vor: 

§ 1 Abs. 2, 3. Zeile zwischen „städtebaulichen“ und „oder die Kulturlandschaft prä-
genden“ einfügen „technischen“: 

„…deren Erforschung oder Erhaltung wegen ihres geschichtlichen, wissenschaftli-
chen, künstlerischen, städtebaulichen, technischen oder die Kulturlandschaft prä-
genden Wertes im öffentlichen Interesse liegt.“ 

Mit freundlichen Grüßen 

Rolf Teucher 
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